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Aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. I Nr. I der Gemeindeordnung
für den Freistaat Bayern (BayRS 20ZO-l-l-I) in der Fassung
vom 06.08.1986 (GVBI S. 2I0) in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3

Ziff. 3 Bestattungsgesetz (BayRS 2L27 -1-I) erläßt der
M a r k t I p p e s h e i m folgende

SAITUNG

über die Benutzung der gemeindlichen Bestattungseinpichtungen
in den Gemeindeteilen

Bullenheim und Herrnberchtheim

Vom 26. Sept. 1997

I. Teil: Bestattungseinrichtungen

1. Abschnitt: Friedhof

§r
( Eiqentum und Verwaltung)

(1) Der Friedhof in den Gemeindeteilen Bullenheim und Herrnbercht-
heim und seine Einrichtungen sind Eigentum des Marktes
Ippesheim.

(2) Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung und dient
der Bestattung aIIer Personen ohne Unterschied des Bekennt-
nisses.

(3) Er wird von der Gemeinde verwal-tet.

t\/' § Z

( Benutzunqsrecht. )

(1) Die Gemeinde stellt den Friedhof all-en Personen, die im
Markt Ippesheim ihren lnlohnsitz haben, dort verstorben sind
oder vor ihrem Tode auf ihm ein Grabnutzungsrecht erworben
haben, zut Verfügung.

(2) Ein Grabnutzungsrecht können nur Bewohner ( trlohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt) der Marktgemeinde Ippesheim er-
ulerben. Es ist schriftlich zu beantragen. Im Übrigen qilt
§ f f Abs. 4 entsprechend.

(3) Für die Bestatt.ung oder den Erwerb eines GrabnuLzungsrechts
anderer Personen ist die besondere Genehmigung der Gemeinde
erf orderl-i-ch.
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2. Abschnitt: Friedhofs- und Bestattungspersonal

§:
(Leichentransport, Einsargung)

( ] ) Der Transport der Leichen zum Friedhof sowie die Überführung
von Leichen in andere Gemeinden rarird von einem von den
Angehörigen beauftragten zuqel-assenen Bestattungsunterneh-
men durchgeführt. Die zuqelassenen Bestattungsunternehmen
ergeben sich aus der Anlage I zu dieser Satzung.

(2) Die Verrichtung des Reinigens, Umkleidens und die Einsar-
gunq von Leichen besorgt ebenfalls ein vön den Angehörigen
beauftragtes Bestattungsinstitut nach erfoJ-gter Leichenschau.

§+
( Totengräber )

(f ) Der Totengräber und sein Stellvertreter werden vom Gemeinde-
rat beste1lt.

(2) Der Totengräber ist verpf lichtet, d j-e Gräber rechtzeiti.g
v und vorschriftsmäßig auszuheben und das Grab alsbald nach

Beendigung der Beisetzungsfeierlichkeiten mit Erde aufzu-
fü1len. Dies gilt nieht, wenn die genannten Arbeiten einem
zugelassenen Bestattungsunternehmer übertragen werden.

§s
( Leichenträger )

(1) Die Mithilfe bei der Aufba'hrung von Leichen und bei Beerdi-
gungsfeierl-ichkeiten wird von den von der Gemeinde bestellten
Leichenträgern oder dem beauftragten Bestattungsunternehmen
ausgeführt.

\*--' (2) [,rlerden jedoch von den Anqehöri-gen des/der Verstorbenen
andere aIs die in Absatz I qenannten Personen vorgeschl-agen,

\v so obliegt diesen, f aIIs nicht ger,tichtige Gründe dageqen-
sprechen, die MithiIfe.

§a
( Friedhofsverwalter )

( I ) Für Fragen der P flege und Unterhaltung der Friedhofsanlage
steht. dem Bürgermeister und dem Gemeinderat ein Friedhofsver-
wal-ter zut Sei-te.

(2) Der Friedhofsverwalter hat die ihm durch die Friedhofs-
und Bestattungsordnung übertragenen Aufgaben zu erfü11-en
und besonders auf die Bepflanzung im Friedhof (auf und
außerhalb der Gräber), die Verwaltunq der Gräber und die
Aufstellung ordnunqsqemäßer Grabdenkmä1er zu achten.

(l)'Für den Frj-edhof führt der Friedhofsverwalter ein Grabbuch,
dessen Numerierung mit der Numerierung des Gräberplanes
übereinsti-mmen muß. Für die Gräber an der Umfassungsmauer
ist im Grabbuch eine eigene Abteilung vorgesehen.
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3 . Abschnitt: Bestattungsvorschri ften

§7
( Anzeiqepflicht )

( I ) Jede Beerdigung ist der Gemeinde unmittelbar nach dem Tod
des zu Bestattenden, spätestens abet 24 Stunden vor dem
gewünschten Bestattungszeitpunkt unter Vorlage einer Sterbe-
urkunde oder der Genehmigung der zuständigen 0rdnungsbehör-
de anzuzeigen.

(2) Den BeerdigungszeiLpunkt setzt die Gemeinde im Benehmen
mit den Hinterbliebenen fest.

§B
(Durchführung der Bestattung)

\-/ Die Bestattung wird durch das Friedhofspersonal oder durch
von ihr beauftragte Personen durchgeführt. Sie ist durchgeführt,

\-/ llr,enn das Grab auf gef ü11t ist.

I I. Teil: Grabstätten

I. Abschnitt: Definitionen und Nutzungsregelungen

§e
( Grabarten )

Gräber im Sinne dieser Satzung sind
- Re ihengräber
- Familiengräber
- Kindergräber.

§ 10
(AufteiLunqspläne)

(1) Für die Aufteilung des Friedhofes ist der Gräberplan maß-
gebend. In ihm sind die Reihengräber durchnumeriert.

(2) Die Gräber an der Umfassungsmauer sind ebenfalls zu nume-
r ieren .

(3) Zuuischen den einzelnen Gräbern soll sieh eine Erdschicht
von mindestens 0rlt0 m Dicke befinden. Hiervon kann ausnahms
weise abgesehen werden, sofern die vorgeschriebene Tiefe
eingehal-ten wird.
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§ 11

( Re ihengräber )

( 1) lalird ein Familiengrab nicht i.n Anspruch qenommen, wei-st die
Gemeinde dem Bestattungspf lichtigen eine Einzelgrabst.ätte ztJ.

(2) Kindergräber sind Reihengräber. In ihnen dürfen ausschließlich
Kinder bis zum vollendeten 13. Lebensjahr bei-geseLzL werden.

(3) In den Reihengräbern wird in der Regel der Reihe nach beige-
setzt.

(4) Innerhalb der Ruhefrist ist die Belegung eines Reihengrabes
mit einer weiteren Leiche nur dann ,uIäisig, wenn für die
zuerst verstorbene Person vor Aushebung des Grabes di-e
Tieferlegung auf 2r40 m durchgeführt wurde.

§ r2
( Familiengräber, Re ihengräber )

(1) Familiengräber sind a1le Erdgräber mit Ausnahme der Reihen-
gräber.

(2) Die Beerdigung einer zweiten Leiche in derselben Grabhälfte
eines Familiengrabes während der Ruhefrist rruird nur dann
zugelassen, wenn für die zuerst verstorbene Person vor Aushe-
bung des Grabes die Tieferlegung auf 2r40 m durchgeführt wurde.

(3) In Reihengräber oder Familiengräber können der Nutzungsbe-
rechtigte und seine Angehörigen bestattet werden. Die Bei-
setzung anderer Personen bedarf der Genehmigung der Gemeinde.

(4) Angehörige im Sinne dieser Regelung sind

- Ehegatten

- Verulandte gerader und ungerader Linie bis zum dritten
Grad einschließlich deren Ehegatten oder Verlobte.

(5) Die Nutzungsrechte an den Grabstätten werden gegen Entrichtung
der Nutzungsgebühr für 25 Jahre vergeben. Sie können nach Ab-
Iauf der Ruhezeit f ür 25 Jahre verl-ängert urerden.

(6) In Fä11en, in denen die Ruhefrist einer zu bestattenden Leiche
über die Zet-L hinausreicht, für die das Recht an der Grabstät-
te 1äuft, ist dieses vor der Beisetzunq für die Zeit vom Ab-
lauf des Nutzunqsrechtes bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist
zu verlängern.

(7) Das Nutzungsrecht kann nicht an Dritte übertragen werden.
Es ist vererblich, aber unteilbar. Tritt der Erbfall ein und
ist der Rechtsnachfolger für das Nutzungsrecht an der Grab-
stätt.e unter mehreren Mi terben nicht f estgeJ-egt r so bestimmen
die Miterben innerhalb eines Jahres, spätestens aber vor der
nächsten Benutzung, den Nutzungsberechtigten. Solange der Be-
rechtigte noch nicht feststeht, kann der Inhaber der Grabur-
kunde a1s berechtigt angesehen h,erden. Der neue Nutzungsberech-
tigte hat innerhaJb von sechs Monaten nach Feststellung seiner
Nutzungsberechtigung die ordnungsgemäße Umschreibung auf
seinen Namen zu beantragen. Kommt er einer schriftlichen oder
öffentlichen Aufforderung auf Umschreibung innerhalb der ge-
setzten Frist nicht nach, so fä11t die Grabstätte ohne Entschä-
digung an die Gemeinde zurück.
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(B) Hinterläßt der Berechtigte kei.ne Erben oder kann unter

mehreren Erben eine Einigung über den Berechtigten nicht
erziel-t tnerden, so ist - falls ein Rechtsstreit zrruischen
den Erben nicht in Betracht kommt - die Gemej-nde berechtigt,
diesen endgü1tig zu bestimmen, oder nach den bei Er1öschen
des Nutzungsrechtes geltenden Vorschriften zu verfahren.

(9) Angehörigen des Verstorbenen darf bei einem lnlechse]- des
Nutzungsberechtigten der Zutritt zur Grabstätte und deren Pfl-e-
ge nicht verwehrt werden. Die einheitliche Gestaltung der Grab-
stätte muß jedoch geulahrt bleiben bzw. darf nicht gestört werden.

§ 1l
(CrAne und Tiefe der Gräber)

( f ) Die einzef nen Grabste.l-l-en haben f olqende Ausmaße:

I . Re ihengräber
- Länge: 2rOO m

- Breite: 1 ,00 m

- Abstand: 0,40 m

2. FamiLiengräber:
- Länge: 2rOO m

- Breite z 2 rOO m

- Abstand: 0,40 m

3. Kindergräber:
- Länge: I , B0 m

- Breite: 1100 m

- Ahstdnd: 0,40 m.

(2) Die Gräber müssen folgende Tiefen haben:

\-/ - H: [il::l":l;" r t3 Jahren i;33 il

\*. - im Falle der Tieferlegung bei
Reihen- und Famil-iengräbern 2r40 m.

(l) Bei der ErstbeJ-egung eines Reihen- oder Familiengrabes ist
grundsätzlich eine Tieferlegung vorzunehmen, soweit dies
technisch mögIich und wirtschaftlich vertretbar ist, damit
bei einem naehfolgenden Sterbefall eine lrrliederbelegung
innerhalb der Ruhefrist mögIich ist. Die Grabestiefe ist
so zu bemessen, daß über dem zuleLzL einzulassenden Sarg
eine Erdschi-cht von mindestens I m vorhanden ist. Ausnahmen
sind nur gestattet, wenn eine lnliederbelegung nicht mehr
gewünscht rruird, oder keine Nachkommen für die Übernahme
des Grabes vorhanden sind.
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§ r+

( Rechte an Grabstätten )

(I) Sämtliche Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde; an
ihnen bestehen nur Rechte nach den Bestimmungen dieser
Satzunq.

(2) Bei a1l-en Gräbern wird das Benutzungsrecht durch Entri-chtung
der hierfür festgesetzLen Gebühr erworben. Über den frwerb
des Benutzungsrechtes wird eine Urkunde ausgestellt.

§ rr
(Beschränkung der Rechte an Grabstellen)

(f) Das Benutzungsrecht an Gräbern kann entzogen werden, wenn
eine Grabstätte an dem bestimmten 0rt nach Lage der Umstände
nicht mehr belassen werden kann. Vor AbIauf der Ruhefrist
des zuleLzL in einem solchen Grabe Bestatteten ist jedoch
das Einverständnis des Benutzungsberechtigten erforderlich.

(?) Den Benutzungsberechtigten wj-rd in solchen Fällen eine
möglichst gleichwertige andere Grabstätte auf die Dauer
der restlichen Nutzungszeit zugewiesen.

(l) Das Benutzungsrecht an Familiengräbern, die noch nicht
belegt oder deren Ruhefristen abgelaufen sind, kann enLzogen
werden, wenn die Grabstätte mit Zubehör nicht den Vorschrif-
ten entsprechend angelegt oder in der Unterhaltung vernach-
1ässigt wird.

§ re
( Erlöschen des Nutzungsrechtes )

( 1) lali rd das Nutzungsrecht nicht verlängert, so erlischt es
nach Ablauf der Nutzungszeit.

(Z) Mit ErIösehen des Nutzungsrechtes fä1It die Grabstätte
an die Gemeinde zurück. Sie kann dann über sie verfügen.

(3) Nicht entfernte Grabmale und sonstige Ausstattungsgegen-
stände gehen nach dieser TeiL ohne Entschädigung in das
Eigentum der Gemeinde über. Hierauf sol-1 vorher schriftlich
oder durch ortsübliche Bekanntmachung hingewiesen werden.

§ rz
(Rücknahme des NuLzungsrechtes)

Die Gemeinde kann das Nutzungsrecht an einer Grabstätte auf
Antrag des Berechtigten zurücknehmen. Eine Entschädj-gung der
nicht in Anspruch genommenen Nutzungsdauer wird nicht gewährt
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2. Abschnitt: Pflege und Gestaltunq

§ 1B

( Instandhaltung )

(1) Jeder Grabplatz ist spätestens sechs Monate nach der Bei-
setzung würdig herzurichten, gärtnerisch anz\Jlegen und
in diesem Zustand zu erhalten. Grabbeete dürfen nicht höher
als 25 cm sei-n. Die Anlegung von Grabhügeln über 25 cm
ist nicht gestattet.

(2) Der Nutzungsberechti-gte isL zur ordnungsgemäßen PfIege
und Instandhaltung des Grabplatzes verpflichtet.

(3) Übernimmt für ein Reihengrab niemand die Pflege und Instand-
haltung und entspricht der Zustand des Grabplatzes nicht
den Vorschriften dieser Satzunq, so ist die Gemeinde berech-
tigt, den GrabhügeI einzuebnen, einen vorhandenen Grabstein
zu entfernen, und den Grabpl-aLz nach Ablauf der Ruhefrist
anderweitig zu vergeben.

(4) Entspricht bei einem GrabplaLzr äo dem ein Nutzungsrecht
besteht, der Zustand des Grabplatzes oder des Grabmales
nicht den Vorschriften dieser Satzung, so ist dj-e Gemeinde
berechtigt, diesem nach vorheriger Mähnung auf Kosten des
Nutzungsberechtigten selbst abzuhelfen oder einen Dritten
damiL zu beauftragen. Die hierbei entstehenden Kosten sind
zu erstatten.
hlerden die Kosten nach Aufforderung nicht ersetzt, so kann
das Nutzungsrecht an der Grabstätte ohne Anspruch auf Ent-
schädigung sofort oder mit Ablauf der Ruhefrist enLzogen
tlrrerden. Die Gemeinde ist in diesem Fall berechti_gt, den
Grabhügel einzuebnen, das Grabmal- zt) entfernen und die
Grabstätte nach Ablauf der Ruhefri-st anderweitig zu vergeben.
SobaId der Gemeinde die entstandenen Kosten ersetzt sind,
wird auf Antrag das Grabmal herausgegeben.

§ re
( Grabdenkmäler und Einfriedungen )

(1) Die Errichtung von Grabmäl-ern, Einfriedungen, Einfassungen
sowie das Aufstellen von Grabsteinen und die Errichtung
von sonstigen baulichen Anlagen oder deren Anderung bedarf
unbeschadet sonstiger Vorschriften der Genehmigung der
Gemeinde.

(2) Die Genehmigunql ist recht zeiLiq, d. h. vor Auftragserteilung
an die Lieferfirma, bei der Gemeinde zu beantragen.

(l) Mit dem Antrag sind Zeichnungen in doppelter Ausfertigung
im Maßstab f : 10 einzureichen. Aus dem Antrag (Beschreibung)
und den Zeichnungen müssen al-1e Einzel-heiten der Anlaqe
ersichtlich sein.

(4) Das Grabmal- muß in Form und lllerkstoff handwerklich gut
gestal-tet sein und sich harmonisch in das angestrebte Gesamt-
bild des Friedhofs einordnen. Es muß den GrößenverhäItnissen
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der Grabstätte entsprechen und sich der Umgebung anpassen.
Dunkle Grabsteine sind nichL zuJ-ässig.

( 5 ) Fj-rmenbezeichnungen dürfen nur in unauf f ä11iger lrleise,
möglichst seitlich, an den Grabmäl-ern angebracht werden.

(5) Nicht gestattet sind Inschriften, die der taleihe des 0rtes
nicht entsprechen.

§ zo
(Größe der Grabdenkmäler und Einfassungen)

(1) Denkzeichen auf Reihen- und Familiengräbern dürfen nicht
breiter al-s die Grabstätte sein.

(2) Jedes Grabmal- muß für den betreffenden Grabplatz sowie
zut Umgebung passen.

(3) Das Grabmal- darf den Friedhof nicht verunstalten, insbesondere
nach Form, Stoff oder Farbe nicht aufdringlich, unruhig
oder effektheischend wirken. Es darf nicht qeeignet sein,
Argernis zu erregen oder den Friedhofsbesucher im Totenge-
denken zu stören.

(4) Inhalt und Art der Inschrift müssen der hlürde des Friedhofes
vo11 entsprechen. Die Schrift muß gut verteilt und darf
nicht in aufdringlichen Farben gefaßt sein.

(5) In einzefnen Grabfeldern müssen die Rückseiten der Denkmä1er
und SockeI qenau in Reihenflucht gesetzt werden.

(5) Jedes GrabmaL muß entsprechend sej-ner Größe dauerhaft gegrün-
det und in seinen Einzelteil-en durch ausreichende Dübel
oder Anker von genügender Länge verbunden sein.

(7) AIle Grabmal-e über I m Höhe erhalten aus Sicherheitsgrün-
den zweckmäßige Untermauerungen bis auf Frosttiefe ( I m); "

größere Grabmale bis zur Grabsohlentiefe, während bei Grabmafen
unter l- m eine.Fundamentplatte genügt.

(B) Grabeinfassungen sind nur in Stein zulässig. Sie dürfen
nicht höher al-s 25 cm und nieht breiter aLs 30 cm sein.
Statt massiver Einfassungen sind auch dichte Begrünung
oder Bepflanzung der Grabhügel mit Buchs, Ifeu, Immergrün
oder ähnlich lebenden P f l-anzen zu1ässi-9.

§ zr
(Erhaltung und Entfernung von Grabdenkmälern)

(l) Der Zustand der Grabdenkmäl-er wird von der Gemeinde faufend
überwacht. Die Benutzunqsberechtigten sind verpflichteL,
die von der Gemeinde festgest.ell-ten Mänqel innerhal-b einer
von der Gemeinde bestimmten Frist zu beheben.
Sollten sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, kann
die Gemej-nde die Mängel- auf Kosten der Benutzungsberechtigten

. beseitigen.
(2) Grabdenkmäl-er und Einfassungen dürfen vor Ablauf des Benutzungs-

rechtes nicht ohne Genehmigung der Gemeinde entfernt werden.
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(3) Die ordnungsgemäße Befestigunq (§ 2O) des Grabsteines ist
nach der Aufstellunq von dem ausführenden Handwerker der
Gemei-nde schri ft lich mitzuteilen.

(4) Nicht handwerksgerecht ausgeführte Untermauerungen müssen
auf laleisung der Gemeinde entfernt und fachgerecht erneuert
werden.

( 5 ) Nach Ablauf des Benutzungsrechtes gehen Grabdenkmä1er,
die nicht innerhalb von drei Monaten nach Aufforderung
entfernt wurden, in das Eigentum der Gemeinde über.

(5) Künstlerisch oder geschichtlich wertvoll-e GrabdenkmäLer
oder solche, die aIs besondere Iigenart des Friedhofes
aus früheren Zeiten qelten, unterstehen dem besonderen
Schutz der Gemeinde im Einvernehmen mit dem Landesamt für
Denkmalpflege. Sie werden in einem Verzeichnis geführt
und dürfen nicht ohne Genehmigung entfernt oder abgeändert
werden.

§ 22

(Hartung)

(1) Die Benutzungsberechtigten oder deren Angehörige sind für
alle 5chäden verantwortlich, die an Grabdenkmäl-ern, Ein-
f assunqlen, lnlegen usw. bei Arbeiten am Grab oder bei unsachge-
mäßer Verankerung der Zeichen entstehen.

(2) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die dureh höhere
Gewal-t an Gräbern oder Grabzeichen entstehen, sowie Diebstahl
von Grabausstattungen und dergleichen.

(3) l,rlenn die Gemeinde fest.ste11t, daß die Grabmale nicht genügend
gesichert sind, haben die Nutzungsbereehtigten für sofortige
Abhilfe zu sorgen. Bei Gefahr im Verzug muß die Gemeinde
verkehrsgefährdende Grabmale auf Kosten der Verfügungsberechtig-
ten sofort umlegen l-assen. tdird das Grabmal trotz schrift-
licher Aufforderung nicht ordnungsgemäß wj-eder aufgestellt,
so ist die Gemeinde berechtigt, es auf Kosten des Verfügungs-
berechtigten entf ernen oder qqf . wieder auf stel-1en zu -l-assen.

§ 2l
(Cartnerische Gestaltung der Gräber)

(1) 7ur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete Gewächse
zt) verwenden, welche die benachbarten Gräber und Anpflanzungen
nicht beeinträchtigen.

(2) Anpflanzungen al-1er Art neben den Gräbern werden ausschl-ieß-
l-ich von der Gemeinde ausgeführt. In besonderen Fällen
können Ausnahmen von der Gemeinde zuqelassen werden, wenn
benachbarte Gräber nicht beeinträchtiqt werden.

(3) Das Anpfl anzen andauernder Gehö1ze ( baumartiger P fl anzen,
. Bäume) auf den Gräbern bedarf der Erlaubnis der Gemeinde.

(4) Verwelkte Bl-umen und verdorrte Kränze sind von den Gräbern
zu ent fernen.
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(5) Konservendosen für BIumen dürfen nicht aufgestellt urerden.
Ebenso ist es verboten, künst.li-che Sträuße aus B1ech, Papier,
Perlen oder Glasguß auf das Grab zu Iegen.

§ 24
( Arbeiten im Friedhof)

(I) Arbeiten im Friedhof, die gewerbsmäßig vorgenommen werden,
bedürfen der frlaubnis der Gemeinde. Diese kann versagt
oder wieder entzogen werden, wenn die ordnungsgemäße Aus-
führung nicht gewährleistet ist, oder u,enn trotz Ermahnungen
geqen die Friedhofssatzung oder Anordnungen der Gemeinde
verstoßen wird.

(2) Die Erlaubnis ist schriftlich bei der Gemeinde zu beantragen.
Der Antragsteller erhält einen Erlaubnisbescheid, der gleich-
zeitig al-s Ausweis für die Berechtigung zur Vornahme der
Arbeiten gilt. Der Beseheid ist dem Friedhofspersonal auf
Verl-angen votzuzeigen.

(3) An Nachmj-ttagen vor Sonn- und Feiertagen dürfen gewerbliche
oder ruhestörende Arbeiten im Friedhof nicht vorgenommen\-'/ werden. Arbeiten zut Durchführung von Bestattungen sind
davon ausgenommen.

( 4) [a,lährend der Bestattungszeiten ist die Vornahme gewerblicher
oder st.örender Arbeiten in der Nähe des Bestattungsortes
untersagt.

(5) Den zut Vornahme gewerblicher Arbeiten Berechtj-gten ist
- soweit erforderlich - die Benutzung der Friedhofsrruege
mit geeigneten Fahrzeugen gestattet. lnlege und sonstige
Anlagen dürfen dabei nicht über das übliche Maß hinaus
beansprucht werden.

(5) Die ArbeitspLätze sind nach Beendigung der Arbeiten wieder
in ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.

\v/' (7) lnler unberechtiqt gewerbliche Arbeiten ausführt, kann vom
Friedhofspersonal- aus dem Friedhof verwiesen werden.

III. Teil: Bestattungsvorschriften

§ 25

(Beerdigung)

(1) Nachrufe, Niederlegungen von Kränzen oder musikalische
Darbietunqen dürfen erst nach Abschluß der religiösen Zeremonie
erfolgen.

(2) Bestattungs- und Totengedenkfeiern und die Ausgestal-tung
der Grabstätten dürfen das rel-igiöse Empfinden der Kirchen,

. Religionsgemeinschaften usw. nicht verl-etzen.
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§ 25

( Ruhefrist )

für Verstorbene über 10 Jahre bis zur laliederbelegung
beträgt 25 Jahre. Für Verstorbene bis 10 Jahren
15 Jahre festgesetzt.

§ zz
( Leichenausgrabungen und Umbettungen )

( f ) Leichenausgrabungen und Umbettungen dürf en nur mit Er.l-aubnis
der Gemeinde vom gemeindlichen Friedhofspersonal oder von
durch die Gemeinde beauftragten Personen vorgenommen werden.
Soweit Ausgrabungen nicht vom Gericht oder einer Behörde
angeordnet werden, so11en sie nur in den Monaten September
mit Mai erfolgen. Zur Ausgrabung bedarf es eines AnLrages
der Grabbenutzungsberechtigten.

(2) Jede Leichenausgrabung ist dem Staatlichen Gesundheitsamt
rechtzeitig mitzuteilen.

(3) Angehörige und Zuschauer dürfen der Ausgrabung bzw. der
Umbettung nicht beiwohnen.

(4) Die Leichen von Personen, die an einer gemeingefährlichen
oder übertragbaren Krankheit verstorben sind, dürfen nur
umgebet.tet werden, wenn das Gesundheitsamt zuqestimmt hat.

I V. Te il : 0rdnunqsvorschri ften

(r)

(2)

(3)

§ 28

( Verhal-ten im Friedhof )

Die Besucher haben sich ruhig und der lalürde des 0rtes ent-
sprechend zu verhal-ten.
Kindern unter sieben Jahren ist das Betret.en des Friedhofes
nur in Begleitunq erwachsener Personen gestattet.
Den Anordnungen des Friedhofspersonals haben die Besucher
Folge zu leisten.

§ zq
( Verbote

Friedhof ist verboten:
Tiere, insbesondere Hunde, mitzunehmen,
zrJ rauchen und zu l-ärmen

die ldege mit Fahrzeugen
Fahrrädern, zu befahren,
durch die Gemeinde ertei
ausqeführt werden,

Im

l.
2.
3. al-1er Art, insbesondere auch mit

soweit nicht eine besondere Erlaubnis
1t wird oder gewerbliche Arbeiten
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4. lal aren a1]-er Art, insbesondere BIumen und Kränze, f eilzuha]ten,
5. Druckschriften ohne Erlaubnis zu verteilen,
6. gewerbliche oder sonstige Leistungen anzubieten,
7. talege, PIätze und Gräber zu verunreinigen,
B. Abfä1Ie an anderen 0rten abzulagern, aIs in dem hierfÜr

auf gestellten Abf allbehäl-ter,
9. Grabhügel oder Grabeinfassungen und Grünanlagen zu betreten,
10. unpassende Gefäße (2. B. Konservendosen u. ä. Gegenstände)

auf Gräbern aufzustell-en oder solche Gefäße und Gießkannen
zwischen den Gräbern zu hinterstellen,

11. fremde GrabpIätze ohne Erlaubnis der Gemeinde und ohne Zustim-
mung des Grabbenutzungsberechtigten zu fotografieren.

§ l0
(ceuuhren und Kosten)

Die Grabplatzgebühren, die
und die sonstigen Gebühren
festgelegt..

Überführungs- und BestattungsgebÜhren
sind in einer besonderen Satzung

§ l1
( Ersatzvornahme )

[,rlenn ein nach di-eser Satzung verpfli-chteter die in dieser Satzung
vorgeschri-ebenen Bestimmungen nach Aufforderung durch die Gemeinde
binnen anqemessener Frist nicht eingehal-ten hat, so ist di-e
Gemeinde berechtigt, die Maßnahmen auf Kosten der Verpflichte-
ten auszuführen. Bei Gefahr im Verzug kann von einer Fristen-
setzung abgesehen werden. Die Kosten der Ersatzvornahme truerden
nach ihrer rechtskräftigen Festsetzung wie Gemeindeabgaben
eingehoben.

§ 12

( Zuwiderhandlungen )

Nach Art. 24 Abs. 2 SaLz 2 der Gemeindeordnung kann mit einer
Gel-dbuße bis zu tausend Deutsehe Mark (§ 17 Abs. I des Gesetzes Über
0rdnungswidrigkeiten ) belegt werden, wer

- gegen die Anzeigepflicht für Beerdigungen nach § Z Abs. ],

- die Vorschriften über Instandhaltung und ordnungsgemäße Pflege
der Grabplätze nach § fg Abs. I und 2 verstößt,

- Anlagen im Sinne des § fg Abs. l errichtet oder ändert,

- an Anlagen im Sinne des § fy Abs. I Firmenbezeichnungen anbringt,
oder Inschrif ten, di.e der llrleihe des 0rtes nicht entsprechen,

- brabdenkmäLer und Einfassungen entgegen § 2l Abs. 2 ohne
Genehmigung oder vor Ablauf des Benutzungsrechtes entfernt,

- bei der gärtnerischen Gestaltung der Gräber gegen § 23 verstößt,
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Arbeiten im Friedho.f 'eürtqegen §.24'Aber, Ir 2, t+ und 5 ausgeführt,

sich im Friedhof nicht entsprechend der hlürde des 0rtes verhäIt
oder den And,rdnungen'des Friedhof,spersonals nicht FoIge- treistet
{§ 28 Abs. } und 3) oder .'

geE€FI:,.d,ie. in § eg aUfgeführberrr llerbote vef stößt.

1 - § :;

( Au s f ührungsbest immung,en ).

Die Gemeinde kann zur Ausführung dieser Satzung besondere Be-
stimmungen erlassen

\./

V

v
\l

§ ;+
( Inkrafttreten )

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer
maehung in Kraft.

Ippesheim, 26.09.199L
MARKT IPPESHEIM

L
I Bürgermeister

Niedergelegt: 30.09 . 199r

I. \
\'1

-(\
\-\,t

öffentlichen Bekannt-
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Bekaantnachun$e verperk

Ee wird hiermit bestätigt, daB dtle voretehende, §atzung in der
Zeit von 30.09. 1991 biE 21. 10. 1991 ln der GeechäftEstelle der
VerwaltungsgeneJ.nschaft Uffenheim und in d,er GemeLndekanzlei
dee Marktes Ippeaheim während d.er allgenelnen Dienstetünden zur
Elnslcht auflag.

Hierauf wurde nit Bekanntmachung vom 26.09.1991 hingewiesen, dtle
in öer Zett vom 30.09. 1991 bis 21. 10. 1991 an den Antstafeln des
Marktes Ippesheim angeheftet war.

Ippeshelm, 23. 10.1991
Mäkt-i;ää"t'äi.i

rmeLEter
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sur Satzung tiber äie BenutErua{f der genelndlLohen
BeEtattungeeinriehtungen {n dea Gerrel.ndstellen EullenheLm

und HerrnberchtheLm

ZugeJ.assene Beetattungsunternehuen nach

1. Firma §inkenberger,
Geckenheimer StraBE 5, 8704

§ 3, Abe. l, §atg 1

Uffenhetn
?'

2. Firna §alther,
Marktbrelter Stra8e 35, 8?11 Obernbrelt
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